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Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

- Erschließungsbeitragssatzung – 

 

 

Aufgrund von §§ 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt (KVG 

LSA) i.V.m. § 132 des Baugesetzbuchs (BauGB) und des § 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Sachsen-Anhalt hat der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau in der Sitzung am 04. April 2006 

07.11.2023 folgende Satzung beschlossen: 

 

Erschließungsbeitragssatzung 

 

§ 1 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung erhoben.  

 

§ 2 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 

 

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen, ausgenommen solche 

in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: 

Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe, an denen eine Bebauung zulässig ist,  

 

a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig und mit einer Breite 

bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beidseitig und mit einer 

Breite bis 12, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 

c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beidseitig und mit einer 

Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
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2. Straßen, Wege, Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, Gewerbe- und 

Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und 

großflächige Handelsbetriebe, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder 

gewerbliche Nutzung beidseitig zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine 

Bebauung oder gewerbliche Nutzung einseitig zulässig ist.  

 

3. Mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohnwege) mit einer 

Breite bis zu 5 m, 

 

4. die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Baugebiete notwendigen 

Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete mit einer Breite bis zu 18 m, 

 

5. Parkflächen 

 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren Breite 

von 6 m, 

 

b)  die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach städtebaulichen 

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige  

Parkflächen), bis zu 15 % der Flächen der erschlossenen Grundstücke, 

 

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen,  

 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren Breite von  

6 m, 

 

b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb 

der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige Grünanlagen), bis zu 

15 % der Flächen der erschlossenen Grundstücke. 

 

(2)  Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nrn. 1,2 und 

4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m.  

 

(3)  Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage 

die größte Breite. 

 

(4)  Die in Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
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§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.  

 

 

§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 

Die Gemeinde trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands.  

 

 

§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 

(1)  Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand  

wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei 

wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß  

berücksichtigt. 

 

(2) Als berücksichtigungspflichtige Grundstücksfläche gilt  

 

a) bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB, innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB)  

oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, einer Satzung nach § 34 Abs. 4  

BauGB und teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) 

liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

 

b) bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung nach 

§ 34 Abs. 4 BauGB und im Übrigen im Außenbereich liegen, die Teilfläche im Bereich des 

Bebauungsplans oder der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, 

 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

besteht und die teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB)  

und im Übrigen im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die TeilGesamtfläche im Bereich des 

im Zusammenhang bebauten Ortsteilsdes Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche 
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zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden 

Linie; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum 

Grundstück gehörenden Weg mit der Straße verbunden sind, die Fläche zwischen der der 

Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden 

Linie, 

 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach b) und c) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder  

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze oder im Fall c), 

zweiter Halbsatz, der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die 

hinter der übergreifenden Bebauung oder der übergreifenden gewerblichen Nutzung verläuft,  

 

e) bei Grundstücken, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 Nummern 2 und 3 BauGB nicht baulich oder gewerblich, sondern nur 

in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. als Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Frei-

bäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des unbeplanten Innenbereichs (§ 34 BauGB) 

so genutzt werden, gilt als Grundstücksfläche die gesamte Fläche des Buchgrundstücks. 

 

(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die 

berücksichtigungspflichtige Grundstücksfläche nach Absatz 2 vervielfacht mit einem 

Nutzungsfaktor, der durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt wird. Sofern die Satzung 

im Einzelfall keine andere Regelung trifft, sind Geschosse Vollgeschosse, wenn die 

Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und sie 

über mindestens 2/3 ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,3 m haben. 

Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus der Baugenehmigung oder den Festsetzungen 

des Bebauungsplans ergibt, im Übrigen die natürliche Geländeoberfläche. Besteht im 

Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss, so werden bei 

gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in 

anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,3 m Höhe des Bauwerks 

(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

 

a)  1,00 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss 

b)  1,25 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 

c)  1,50 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 

d) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen, 

e)  2,0 bei einer Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen,  

f)  2,25 bei einer Bebaubarkeit mit sechs Vollgeschossen, 
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g)  2,50 bei einer Bebaubarkeit mit sieben Vollgeschossen Der Nutzungsfaktor beträgt bei 

einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 

 

b)  Bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 

Weise genutzt werden können (z.B. Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe, Sport- und 

Festplätzeanlagen) beträgt der Nutzungsfaktor 0,5. 

 

c) Kirchengebäude und Turnhallen werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 

 

(4) Für Grundstücke, die ganz oder teilweise im innerhalb des Geltungsbereiches eines 

Bebauungsplanes oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB liegen, 

ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 

 

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.  

 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl 

geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet werden.  

 

c)  Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 

Sondergebieten im Sinne von § 11 Absatz 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen 

Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe als Zahl der 

Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,3, wobei Bruchzahlen auf volle 

Zahlen abgerundet werden.  

 

d) Bei Grundstücken, für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 

baulichen Anlagen oder die Baumassenzahl bestimmt ist, gilt der in der näheren 

Umgebung überwiegend festgesetzte oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) 

Berechnungswert nach Buchst. a bis c. 

 

e) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen, Stellplätze, Parkhäuser oder 

Tiefgaragenanlagen errichtet werden dürfen, gilt die Zahl von einem Vollgeschoss je 

Nutzungsebene. 

 

Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder  vorhanden, 

ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl oder die 

höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. Sind in einem Bebauungsplan über die 
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bauliche Nutzung eines Grundstückes mehrere Festsetzungen (Vollgeschosszahl, 

Gebäudehöhe, Baumassenzahl) enthalten, so ist die Vollgeschosszahl vor der Gebäudehöhe 

und diese vor der Baumassenzahl maßgebend. 

 

(5) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGBoder für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan 

die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, , die ganz 

oder teilweise innerhalb des unbeplanten Innenbereichs (§ 34 Abs. 1 BauGB) liegen, ergibt 

sich die Zahl der Vollgeschosse: 

 

a)  Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse.  Ist 

die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt  als 

Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch 2,3, wobei Bruchzahlen auf 

volle Zahlen abgerundet werden. 

 

b)  Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken, aus der Zahl der auf den Grundstücken der 

näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.  

 

c)  Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt werden 

können, werden zwei Vollgeschosse zugrunde gelegt. 

 

d)  Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden sind,  wird 

ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 

(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 3 festgesetzten  

Faktoren um 0,5 erhöht 

 

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und 

Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige 

Handelsbetriebe; 

 

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nutzung 

wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist;  

 

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, die 

gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z.B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, 
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Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese Nutzung nach 

Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder 

zusätzlich zu Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Geschossfläche.  

 

(7) Gelten für ein Grundstück unterschiedliche Nutzungsfaktoren, ist der höchste 

Nutzungsfaktor maßgebend. 

 

§ 6 

Mehrfach erschlossene Grundstücke 

Für Grundstücke, die von mehr als einer voll in der Baulast der Gemeinde stehenden  

Erschließungsanlage i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche 

nach § 5 Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwandes für jede Erschließungsanlage nur 

mit zwei Dritteln anzusetzen. 

 

§ 7 

Kostenspaltung 

 

Der Erschließungsbeitrag kann für 

 

1.  Grunderwerb 

2.  Freilegung, 

3.  Fahrbahn, 

4.  Radweg, 

5.  Gehweg, 

6.  unselbständige Parkflächen, 

7.  unselbständige Grünflächen, 

8.  Mischflächen, 

9.  Entwässerungseinrichtungen, 

10. Beleuchtungseinrichtungen 

 

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.  

 

Mischflächen i.S. v. Ziffer 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien  

Funktionen der in den Ziffern 3 - 7 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei der 

Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten.  
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§ 8 

Merkmale der endgültigen Herstellung 

der Erschließungsanlagen 

 

(1)  Die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze, die öffentlichen, aus 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen  mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren 

Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete, die Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete und 

selbständige die Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie über betriebsfertige 

Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 

Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 

 

(2)  Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn 

 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Fahrwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer  

Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus einem 

ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 

 

b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit  

einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengittersteinen aufweisen; Die Decke 

kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 

 

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 

 

d) Mischfläche in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die  

unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind.  

 

(3) Endgültig hergestellt sind 

 

a) Entwässerungseinrichtungen, wenn die Straßenrinnen, die Straßeneinläufe oder die 

sonst zur Ableitung des Straßenoberflächenwassers erforderlichen Einrichtungen, 

 

b) Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Erschließungsanlage und den 

örtlichen Verhältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskörpern 

 

betriebsfertig angelegt sind. 
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(4) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Fläche gärtnerisch gestaltet ist.  

 

 

§ 9 

Immissionsschutzanlagen 

 

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die 

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch Satzung im Einzelfall abweichend  

geregelt. 

 

 

§ 10 

Vorausleistungen 

 

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem  

Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages 

erheben. 

 

 

§ 11 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 

(1) In Fällen, in denen die sachliche Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die 

Ablösung Derdes Erschließungsbeitrags kann abgelöst durch Vertrag vereinbart werden. Der 

Ablösungsbeitrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser 

Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. Dabei ist der entstehende Erschließungsauf-

wand anhand von Kostenvoranschlägen oder, falls noch nicht vorhanden, anhand der 

Kosten vergleichbarer Anlagen zu veranschlagen und nach den Vorschriften dieser Satzung 

auf die durch die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen.  

 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Durch die Zahlung des Ablösebetrags wird 

die Beitragspflicht abgegolten. 
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§ 12 

Billigkeitsmaßnahmen 

 

Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, 

wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und 

der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage 

des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Erschließungsbeitragssatzung vom 04. April 2006 außer Kraft. 

 

(2) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht entstanden sind, gelten 

anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der 

Abgabenschuld gegolten haben. 

 

 

Schkopau, den 26. April 2006…………………….. 

 

 

 

 

Ringling 

Bürgermeister 


